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NOTLAGENTARIF 

Was ist der Notlagentarif? 

Der Notlagentarif (auch Nichtzahlertarif genannt) wurde am 01.08.2013 eingeführt. Er richtet sich an 

Versicherte, die sich ihre Versicherung nicht mehr leisten können. Mit einem geringen monatlichen 

Beitrag von ca. 100 Euro gewährleistet dieser Tarif eine Minimalversorgung der Versicherten: So 

werden akute Notfallerkrankungen sowie Schwangerschaftsbehandlungen abgedeckt. 

 
Warum gibt es den Notlagentarif? 

Bislang wurde ein Tarif bei ausstehenden Beitragszahlungen ruhend gestellt, die säumigen 

Versicherten erhielten dann nur die akute Notfallversorgung. Wenn der Versicherte innerhalb eines 

Jahres nach Beginn der Ruhestellung nicht alle Schulden vollständig gezahlt hat, wurde er in den 

Basistarif eingestuft. Da hier jedoch die Beiträge trotz der geringen Leistungen verhältnismäßig hoch 

sind – was zu einer deutlichen Verschärfung des Schuldenproblems führte – wird nun der 

Notlagentarif eingeführt. 

 

Wie ist der Ablauf?

Nach einem gesetzlichen Mahnverfahren werden säumige Versicherte in den Notlagentarif umgestellt. 

Sollten die ausstehenden Beiträge anschließend noch immer fällig sein, wird der bisherige Tarif 

automatisch in einen Ruhezustand versetzt wird und der Notlagentarif tritt in Kraft. Zwar werden dann 

keine Altersrückstellungen gebildet – bereits aufgebaute Altersrückstellungen gehen jedoch nicht 

verloren, sondern werden zur Beitragsminderung im Notlagentarif angerechnet. Eine Rückkehr in den 

alten Tarif ist zudem möglich: Wenn alle Beitragsschulden, Säumniszuschläge und Mahngebühren 

gezahlt wurden, wird der Vertrag ab dem übernächsten Monat im alten Tarif fortgesetzt. 

 

Ozan Sözeri, Gründer und Geschäftsführer der WIDGE.de GmbH: 

Der neue Tarif ist keine grundlegende Lösung des Problems. Das Ziel muss sein, dass die Versicherten 

gar nicht erst zu Nichtzahlern werden. Daher sollte man sich vor dem Eintritt in die private 

Krankenversicherung genau überlegen, ob der Schritt auch auf lange Sicht hin sinnvoll ist. Vorsicht ist 

bei Billigtarifen geboten – diese sind nur auf den ersten Blick günstig. 


